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Die Rentenbank fördert mit diesem Programm Investitionen in der Agrar- und Ernäh-
rungswirtschaft, die insbesondere zur Steigerung der Energieeffizienz und zur Minderung 
von Emissionen des Sektors beitragen. Daneben haben Investitionen in eine transparente 
und verbrauchernahe Verarbeitung und Vermarktung von Lebensmitteln einen hohen 
Stellenwert.  

 

ALLGEMEINER HINWEIS 

Die Darlehen aus diesem Programm sind nach  der Verordnung (EU) Nr. 651/20141, Arti-
kel 17 freigestellt und können Beihilfen enthalten. Weitere Informationen finden Sie in 
unserem Merkblatt „Beihilfen“ unter www.rentenbank.de.  

 

WER WIRD GEFÖRDERT? 

Es werden Unternehmen der Agrar- und Ernährungswirtschaft unabhängig von der    
gewählten Rechtsform gefördert. Dazu zählen agrargewerbliche Handels- und Dienstleis-
tungsunternehmen, Unternehmen der Ernährungswirtschaft einschließlich des Ernäh-
rungshandwerks und forstwirtschaftliche Unternehmen.  

Hinweis: Investitionen von Primärproduzenten in die Verarbeitung und Direktvermark-
tung landwirtschaftlicher Produkte können aus dem Programm „Nachhaltigkeit“ gefördert 
werden.  

Die Betriebe müssen „kleine und mittlere Unternehmen“ (KMU) im Sinne der Definition 
der EU-Kommission sein. Das sind Unternehmen mit weniger als 250 Beschäftigten und 
einem Jahresumsatz von höchstens 50 Millionen EUR oder einer Jahresbilanzsumme von 
höchstens 43 Millionen EUR. Die genauen KMU-Kriterien finden Sie in unserem Merkblatt 
„KMU“ unter www.rentenbank.de. Unternehmen, die die KMU-Kriterien nicht erfüllen, 
sind nur zu beihilfefreien Konditionen antragsberechtigt.  

Nicht gefördert werden „Unternehmen in Schwierigkeiten“ im Sinne der allgemeinen 
Gruppenfreistellungsverordnung Nr. 651/2014 der EU-Kommission. Weitere Informatio-
nen finden Sie in unserem Merkblatt „Unternehmen in Schwierigkeiten“ unter 
www.rentenbank.de. Des Weiteren werden Unternehmen nicht gefördert, die einer Beihil-
fenrückforderung auf Grund eines Beschlusses der EU-Kommission zur Unzulässigkeit 
einer Beihilfe und ihrer Unvereinbarkeit mit dem Binnenmarkt nicht nachgekommen sind. 

                                                 
1 Verordnung (EU) Nr. 651/2014 der Kommission vom 17. Juni 2014 zur Feststellung der Vereinbarkeit be-
stimmter Gruppen von Beihilfen mit dem Binnenmarkt in Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über 
die Arbeitsweise der Europäischen Union (allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung), veröffentlicht im Amts-
blatt der EU L 187/1 vom 26.06.2014 
 

http://www.rentenbank.de/
http://www.rentenbank.de/


 

WAS WIRD GEFÖRDERT? 

• Investitionen zur Senkung des Energieverbrauchs  
z.B. Umstellung der Produktionsprozesse, Steuerungstechnologie, Druckluft-, Kälte-, 
Wärmetechnologie auch Wärmerückgewinnung und Abwärmenutzung, Beleuchtung 
sowie Gebäudedämmung. Die Maßnahmen müssen Bestandteil eines Konzeptes zur 
Energieeinsparung sein. 

• Investitionen zur Minderung von Emissionen  
z.B. Wasser sparende Technologien / Abwasseraufbereitungsanlagen, Filtertechnik, 
Investitionen, die Nutzungspotentiale für Nebenprodukte eröffnen, Maschinen zur 
umweltgerechten Ausbringung von Pflanzenschutz- und Düngemitteln sowie boden-
schonende Bearbeitungsgeräte (Direktsaatgeräte) von Lohnunternehmern. 

• Investitionen in die Verarbeitung und Vermarktung ökologisch erzeugter 
Produkte und zur Verbesserung des Verbraucherschutzes 
z.B. Investitionen in die regionale Verarbeitung und Vermarktung landwirtschaftlicher 
Erzeugnisse, Investitionen von Unternehmen der Ernährungswirtschaft in die Verar-
beitung und Vermarktung von ökologisch erzeugten Rohstoffen, Investitionen zur 
Verbesserung der Produkt- und Prozessqualität in der Ernährungswirtschaft  

• Investitionen in den „Urlaub auf dem Bauernhof“ oder ähnliche touristische 
Angebote, die in Verbindung mit landwirtschaftlichen Produktionsweisen an-
geboten werden  

Die vorgenannten Investitionen müssen der Errichtung einer neuen Betriebsstätte, der 
Erweiterung einer bestehenden Betriebsstätte, der Diversifizierung der Produktion einer 
Betriebsstätte in neue, zusätzliche Produkte oder einer grundlegenden Änderung des ge-
samten Produktionsverfahrens einer bestehenden Betriebsstätte dienen.  

 

WAS WIRD NICHT GEFÖRDERT? 

• Unternehmenskäufe oder –übernahmen sowie der Erwerb von Anteilen an Unterneh-
men  

• Erwerb von Betriebsmitteln 

• Kosten im Zusammenhang mit der Primärproduktion landwirtschaftlicher Erzeugnisse 

• Kosten im Zusammenhang mit Erzeugnissen der Fischerei und Aquakultur 

• Investitionen in Erneuerbare-Energien-Anlagen, die nach dem Erneuerbare Energien 
Gesetz 2014 (EEG) gefördert werden   
 

DARLEHENSHÖCHSTBETRAG UND ZULÄSSIGE BEIHILFEINTENSITÄT 

Es können bis zu 100 % der förderfähigen Investitionskosten finanziert werden. Die Kre-
dite sollen je Kreditnehmer und Jahr 10 Millionen EUR nicht übersteigen. Im Einzelfall 
können auch darüber hinausgehende Beträge refinanziert werden. Der Darlehenshöchst-
betrag ist  durch beihilferechtliche Vorgaben begrenzt. Die maximal mögliche Beihilfein-
tensität in Bezug auf die förderfähigen Kosten beträgt 10 % bei mittleren und 20 % bei 



kleinen Unternehmen. Weitere Informationen finden Sie in unserem Merkblatt „Beihilfen“. 
  

KONDITIONEN 

Die aktuellen Konditionen sind über das Internet unter www.rentenbank.de erhältlich. Die 
Konditionengestaltung erfolgt auf Basis des Risikogerechten Zinssystems (RGZS). Die 
Preisklassen gestalten sich in Abhängigkeit von der Bonität des Kreditnehmers und der 
Qualität der Kreditsicherheiten. Der Sollzinssatz für den Kreditnehmer darf die aus der 
Margenvorgabe des RGZS ermittelte Sollzinsobergrenze nicht überschreiten. Die Darle-
hen werden von der Rentenbank zu 100 % ausgezahlt. Die Hausbank ist berechtigt, bis 
zu einer Darlehenssumme von einschließlich 125.000 EUR eine Bearbeitungsgebühr für 
den ihr entstehenden erhöhten Aufwand für die Bearbeitung des Förderdarlehens von bis 
zu 1 % einmalig bei Auszahlung einzubehalten. Bei höheren Darlehensbeträgen ist die 
Bearbeitungsgebühr somit auf 1.250 EUR begrenzt. In allen Programmkrediten wird auch 
ein beihilfefreier Sollzinssatz oberhalb des EU-Referenzzinssatzes angeboten. 
 

FÖRDERZUSCHUSS  

Die Rentenbank kann zusätzlich zu dem zinsgünstigen Darlehen einen Förderzuschuss 
gewähren.  Die Höhe des Darlehens dient in diesem Fall als Bemessungsgrundlage für die 
Höhe des Förderzuschusses. Ob und in welcher Höhe ein Förderzuschuss gewährt wird, 
kann dem jeweils aktuellen Konditionenrundschreiben der Rentenbank entnommen wer-
den.  Der Förderzuschuss ist ebenfalls nach  der Verordnung (EU) Nr. 651/2014, Artikel 
17 freigestellt.  
 

ANTRAGSTELLUNG 

Die Rentenbank vergibt die Darlehen nicht direkt, sondern über die vom Kreditnehmer 
gewählte Hausbank. Sofern die aktuellen Konditionen der Rentenbank dies vorsehen, 
wird mit dem Antrag für das Darlehen gleichzeitig ein Antrag auf Gewährung eines För-
derzuschusses gestellt. Der Kreditnehmer erhält einen Zuwendungsbescheid von der 
Rentenbank über die Höhe des Förderzuschusses. 

Vor Beginn des Vorhabens ist bei der Hausbank ein schriftlicher Beihilfeantrag zu stellen. 
Den Beihilfeantrag mit allen notwendigen Angaben finden Sie unter www.rentenbank.de. 

Angaben zur Antragsberechtigung, zum Verwendungszweck und zur Einhaltung der bei-
hilferechtlichen Vorgaben der EU-Kommission sind subventionserheblich im Sinne von    
§ 264 des Strafgesetzbuches in Verbindung mit § 2 des Subventionsgesetzes. 

 

KOMBINATION MIT ANDEREN ÖFFENTLICHEN FÖRDERPROGRAMMEN (KUMULIERUNG) 

Die Darlehen und  gewährte Förderzuschüsse aus diesem Programm dürfen mit anderen 
öffentlichen Fördermitteln  kombiniert werden. Dabei sind je nach Vorhaben und Kredit-
nehmer unterschiedliche  Beihilfeobergrenzen einzuhalten. Deshalb hat der Kreditnehmer 
bei Antragstellung - spätestens jedoch vor Auszahlung der Darlehen - gegenüber seiner 
Hausbank zu bestätigen, dass er entweder keine weiteren Beihilfen für das beantragte 
Vorhaben erhält oder die zulässige Beihilfeobergrenze einhält. Hierzu verwenden Sie bitte 
das Formular „Kumulierungserklärung“. Weitere Informationen finden Sie in unserem 
Merkblatt „Beihilfen“.  



 

SONSTIGE BEDINGUNGEN 

Der Kreditnehmer hat gegenüber der Hausbank die zweckgebundene Mittelverwendung 
vollständig nachzuweisen. Außerplanmäßige Rückzahlungen sind für die Dauer der Soll-
zinsbindung nicht zulässig. Zinsanpassungsangebote werden wir auf der Basis der dann 
geltenden Kapitalmarktbedingungen unterbreiten. 
 

GÜLTIGKEIT 

Das Programm ist befristet bis längstens 30. Juni 2021. 
 

ANSPRECHPARTNER 

Haben Sie noch Fragen zu den Förderprogrammen der Rentenbank? Dann wenden Sie 
sich bitte an unser Serviceteam unter der Rufnummer 069/2107-700.  
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